
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/2701 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-12-11-gr 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
29.01.19 
Datum 

 
 

Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 

Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I    

04.02.2019  Entscheidung  öffentlich  

 

Betreff:  

Straßenreinigung der Solinger Straße, Elbe- und Masurenstraße 
- Bürgerantrag vom 23.01.19 
 
 
 
 
 
Hinweis des Fachbereichs Oberbürgermeister, Rat und Bezirke: 
 
Der von den Petenten zur Thematik bereits im Jahr 2015 gestellte Bürgerantrag  
Nr. 2015/0768 „Straßenreinigung der Solinger Straße“ wird mitsamt den dazugehörigen 
Dokumenten anliegend zur Kenntnis gegeben.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage/n:  

2701 - Anlage 1 - Bürgerantrag 
2701 - Nichtöffentliche Anlage 2 
2701 - Anlage 3 -  Bürgerantrag Nr. 2015/0768 
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Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/2701 

Der Oberbürgermeister 
  

I/01-011-12-11-gr 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
03.07.19 
Datum 

 

Betreff:  

Straßenreinigung der Solinger Straße, Elbe- und Masurenstraße 
- Bürgerantrag vom 23.01.19 
 
 

Beschlussorgan: 
Bezirksvertretung für den 
Stadtbezirk I 

Sitzung vom:  
04.02.2019 

Niederschrift zur Sitzung 
Bez. I/041/2019 

  
Der Tagesordnungspunkt 22 wird vorgezogen und nach dem vorgezogenen Tages-
ordnungspunkt 20 beraten.  
 
Der Bürgerantragsteller, Herr Lange, erläutert die Hintergründe seines Antrags. 
 
Rh. Scholz (CDU) teilt mit, dass er Straßen.NRW erneut kontaktieren wird, um die 
derzeitigen Möglichkeiten hinsichtlich zusätzlicher Reinigungsintervalle der Solinger 
Straße auszuloten. Aus seiner Sicht sollen die Technischen Betriebe der Stadt Lever-
kusen AöR (TBL) zudem ein Angebot mit realistischen Kosten für die ergänzende 
Reinigung des im Bürgerantrag dargestellten Straßenabschnitts machen.  
 
Nach einer weiteren Diskussion erklärt Herr Molitor (01), dass es sich bei der Solinger 
Straße um eine Straße mit überregionalem Charakter handelt und die Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk I nicht über die Angelegenheit alleine abschließend entschei-
den kann. Da die Bezirksvertretung eine Erhöhung der Reinigungsfrequenz wünscht, 
empfiehlt sich zunächst ein Prüfauftrag an die Verwaltung, die Kosten für die Reini-
gung des im Bürgerantrag dargestellten Straßenabschnitts und eine Umsetzbarkeit 
zusätzlicher Reinigungen zu ermitteln. In diesem Zusammenhang soll diese Prüfung 
auch für alle weiteren im Stadtgebiet liegenden Straßen in der Straßenbaulast des 
Landes erfolgen. 
 
Herr Lange signalisiert, dass er mit dieser Änderung seines Bürgerantrags einver-
standen ist. 
 
 
Herr Zens (SPD) bittet die Verwaltung zudem um eine Überprüfung der Reinigungs-
leistung der Mohlenstraße und Lohrstraße in Hitdorf. Hierzu haben Herr Krause 
(CDU) und Frau Bezirksvorsteherin Sidiropulos mitgeteilt, dass durch die zahlreichen 
parkenden Pkw eine umfassende Straßenreinigung meistens kaum möglich ist. Herr 
Molitor (01) sagt eine separate Prüfung und Mitteilung zu. 



- 2 - 

 
Frau Bezirksvorsteherin Sidiropulos lässt sodann über den modifizierten Bürgerantrag 
abstimmen. 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, welche Kosten für eine beidseitige Reini-
gung der Solinger Straße ab der Einmündung Am Vogelsang über die Elbe- und Ma-
surenstraße bis zum Ende der Wohnbebauung anfallen und wie eine Durchführung 
zusätzlicher Reinigungsintervalle möglich ist. Außerdem stellt die Verwaltung die Kos-
ten und Umsetzbarkeit für über das Reinigungsintervall von Straßen.NRW hinausge-
hende zusätzliche Reinigungen aller weiteren im Stadtgebiet liegenden Straßen in der 
Straßenbaulast des Landes dar.  
 
- einstimmig -   
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öffentlicher Teil 

1. Ca. 150 Meter vor der Verkehrsinsel in Fahrtrichtung Rheindorf wurde das Ver-
kehrszeichen 114 - Schleuder- oder Rutschgefahr mit dem Zusatzzeichen 1004-
30 - Entfernungsangabe 150 Meter - angebracht, um Fahrzeugführer frühzeitig 
auf eine mögliche Gefahr hinzuweisen. 

 
2. Die Leitlinie zur Verkehrsinsel hin in Fahrtrichtung Rheindorf wurde mit soge-

nannten „Markierungsnägeln“ verdeutlicht. Bei den „Markierungsnägeln“ handelt 
es sich um runde Glaskörper, die beim Anstrahlen durch Scheinwerfer in der 
Dunkelheit reflektieren. 

 
3. Der Bordstein wurde retroreflektierend in rot und weiß markiert. Durch die Mar-

kierung wird dem Fahrzeugführer an der Stelle ein Hindernis suggeriert bzw. der 
verschwenkende Bordstein hervorgehoben, wodurch die Geschwindigkeit ge-
senkt werden soll. 

 
4. Die Haltelinie auf der Deichtorstraße wurde zur besseren Sicht auf die Wupper-

straße vorgezogen und hierzu die Radfurt verschmälert und begradigt. 
 

Bezüglich der Prüfung und Anordnung des Drängelgitters im Einmündungsbereich des 
Röttgerweges (Deich) fand am 27.05.2019 ein Ortstermin mit Vertretern der Bezirksver-
tretung für den Stadtbezirk I und der Verwaltung statt. Über den Röttgerweg findet 
mangels adäquaten Alternativen die Andienung des gleichnamigen Gewerbegebietes 
statt. Diese Andienung soll erhalten bleiben. Weiter wurde beim Ortstermin festgelegt, 
dass die Errichtung eines Drängelgitters für Fahrradfahrer weder auf dem Röttgerweg, 
noch auf der Wupperstraße zielführend ist und daher nicht weiterverfolgt wird. Auch 
eine zusätzliche Beschilderung (VZ 138-10 - Achtung Radverkehr - mit dem Zusatzzei-
chen 1000- 30 – Beide Richtungen -) wurde abgelehnt. 
 
Die Beschlusskontrolle wird eingestellt. 
 
Bürger und Straßenverkehr 
 
 
 
BK-Nummer 2019/2701 (ö) 
 
Straßenreinigung der Solinger Straße, Elbe- und Masurenstraße 

 
Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 04.02.2019 
 
Gemäß Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 04.02.2019 wurden 
durch die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen AöR (TBL) die Kosten für die 
Reinigung der freien Strecken der Solinger Straße, der Elbestraße und der Masuren-
straße sowie für die Reinigung der sonstigen im Stadtgebiet Leverkusens liegenden 
Straßen in der Straßenbaulast des Landes ermittelt. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass die Kostenermittlungen der TBL bezüglich der Kehrkilometer der übrigen freien 
Strecken hierbei auf den Daten beruhen, die den TBL durch den Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW auf Nachfrage zur Verfügung gestellt wurden. 
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öffentlicher Teil 

Die Kostenermittlungen basieren zudem auf der Annahme eines vergleichbaren Ver-
schmutzungsgrades mit städtischen Straßen, die regelmäßig wöchentlich gereinigt 
werden und berücksichtigen ausdrücklich nicht Verunreinigungen oder Aufwuchs, der 
durch die TBL mit eigenen Betriebsmitteln nicht entfernt werden kann. Diese Vorleis-
tungen können die TBL auch nur durch die Vergabe an einen externen Dienstleister 
erbringen.  
 
Beispielhaft werden die Kosten für eine wöchentliche und quartalsmäßige Reinigung 
ermittelt und gegenübergestellt, wobei die quartalsmäßige Reinigung mit einem Faktor 
von 1,5 aufgrund des höheren Aufwandes beaufschlagt wird. 
 
Solinger Straße, Elbestraße und Masurenstraße: 
 

   Jahreskosten 

 
wöchentlich 3-monatlich wöchentlich 3-monatlich 

Fahrbahnen 150 € 225 € 7.800 € 900 € 

Radwege 100 € 150 € 5.200 € 600 € 

Gesamtsummen 250 € 375 € 13.000 € 1.500 € 

 
 
Sonstige freie Strecken des Landes im Stadtgebiet Leverkusen: 
 

   Jahreskosten 

 
wöchentlich 3-monatlich wöchentlich 3-monatlich 

Fahrbahnen 1.425 € 2.140 € 74.100 € 8.560 € 

Radwege - - - - 

Gesamtsummen     

 
 
Die Kosten für die Reinigung der Radwege der übrigen freien Strecken des Landes 
können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden, da der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW die erforderlichen Daten hierfür noch nicht zur Verfügung gestellt hat. 
 
Bei der Übernahme der Leistung durch die TBL ist zu beachten, dass die Leistungser-
bringung nicht ohne weiteres kompensiert werden kann und zur Reduzierung von origi-
nären Aufgaben für die Stadt Leverkusen führen wird. 
Dies ließe sich lediglich mit einer Vergabe an Dritte verhindern, wobei die Kosten für 
den Einkauf der Dienstleistung momentan noch nicht abgeschätzt werden können. 
 
Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 
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